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Aus dem Inhalt: 

 
 Bekanntmachung von Ort, Zeit und  

Tagesordnung der 11. Sitzung der Stadt-

vertretung Ribnitz-Damgarten 

 Bekanntmachung des Straßenbauamtes 

Stralsund - Brückenbau Hirschburg über 

den Wallbach 

 Information des Eigenbetriebes “Zent-

rum für Abfallwirtschaft Nordvorpom-

mern“ zu den Gebührenmarken und 

Daueraufträgen 

 

 

 
Sprechtage des Kontaktbeamten  

der Polizei 
 
 

3. März 2011, 15:00 - 17:00 Uhr  
Rathaus Ribnitz, kleiner Saal  

 
10. März 2011, 15:00 - 17:00 Uhr  
Rathaus Damgarten, Rathaussaal  

 
17. März 2011, 15:00 - 17:00 Uhr  

Bürgerbüro Ahrenshagen, Todenhäger Str. 2  
 

 

 

nächster Sonnabend-Sprechtag des 

Einwohnermeldeamtes 
 

5. März 2011 von 09:00 - 11:00 Uhr 
 

 

 
Information  

des DRK-Blutspendedienstes 
 

Blutspendetermine in Ribnitz-Damgarten 
 
 
 

28. Februar 2011, 14:30 - 18:30 Uhr 

Regionale Schule „Rudolf Harbig“, Schulstraße 13 

 

3. März 2011, 13:00 - 17:00 Uhr 

Bodden-Kliniken, Sandhufe 2 

 

8. März 2011, 14:00 - 18:00 Uhr 

DRK-Kreisverband, Körkwitzer Weg 43 
 
 

Alle Gesunden im Alter von 18 - 68 Jahren (Erstspender 
bis 60 Jahre) werden gebeten, sich an den Blutspende-
aktionen zu beteiligen. Weitere Informationen unter der 
kostenlosen Hotline 0800 1194911 oder unter 
www.drk.de 

 

 

 
Sprechtage der Schiedsstellen 

 
 
 
 

Schiedsstelle Ribnitz - Rathaus Ribnitz, kleiner Saal 

(zuständig für die Bürger des Stadtteiles Ribnitz) 
 

3. März 2011 von 19:00 - 20:00 Uhr 

 

 

 

Schiedsstelle Damgarten - Rathaus Damgarten, 

Rathaussaal 
(zuständig für die Bürger des Stadtteiles Damgarten 
und der Ortsteile der Stadt) 
 

17. März 2011, 17:00 - 18:00 Uhr 

 

 

http://www.drk.de/
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Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 

11. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
 
 

Am 23. Februar 2011 um 18:00 Uhr findet im Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, die 11. Sitzung der Stadt-
vertretung Ribnitz-Damgarten statt. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. 
 
Tagesordnung 
 
  0. Einwohnerfragestunde 
 
öffentlicher Teil 

  1. Bestätigung des Protokolls der 10. Sitzung der Stadtvertretung 

  2. Beschlussvorlage 11/1-(09-14) - Satzungsbeschluss über die Veränderungssperre für das Plan-
gebiet des Bebauungsplanes Nr. 30 der Stadt Ribnitz-
Damgarten, „Am Bleicherberg“ 

  3. Beschlussvorlage 11/2-(09-14) - Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 61 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten, „Sondergebiet Hafen Dam-garten“ 

  4. Beschlussvorlage 11/3-(09-14) - Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 62 der Stadt 
Ribnitz-Damgarten, Wohngebiet „Am Radesoll“, Schulstra-
ße/Schillerstraße, im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB 

  5. Beschlussvorlage 11/4-(09-14) - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über die III. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 64 der Stadt Ribnitz-Damgarten, 
„Wohngebiet Sandhufe II“, im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB 

  6. Beschlussvorlage 11/5-(09-14) - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan 
Nr. 71 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Photovoltaik Körk-
witz“, Am Bernsteinsee 

  7. Beschlussvorlage 11/6-(09-14)  Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Be-
bauungsplan Nr. 67 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohn- 
und Wochenendhausbebauung Wasserreihe - West“, OT Lan-
gendamm 

  8. Beschlussvorlage 11/7-(09-14) - Aufstellungsbeschluss über die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich 
„Neuhof Süd“  

  9. Beschlussvorlage 11/8-(09-14) - Aufstellungsbeschluss über die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 3 BauGB der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich 
„Am Petersdorfer Weg“  

10. Beschlussvorlage 11/9-(09-14) - Widmung der Straßen „J.-H.-Wilken-Straße“, „J.-C.-Peters-
Straße“, „C.-H.-Staben-Straße“ und „H.-L.-Miebroth-Straße“ 
im Bebauungsplangebiet Nr. 64, „Sandhufe II“, gemäß § 7 
StrWG-MV für öffentliche Erschließungsanlagen 

11. Beschlussvorlage 11/10-(09-14) - Widmung der Straße „Robinieneck“ im Bebauungsplangebiet 
Nr. 58, „Wohnbebauung Birkenweg“, gemäß § 7 StrWG-MV 
für öffentliche Erschließungsanlagen 

12. Auswertung der Tourismussaison 2010 und Ausblick auf die Tourismussaison 2011 in der Stadt 
Ribnitz-Damgarten 

13. Information über den aktuellen Sachstand im Hinblick auf die Entwicklung der Liegenschaft Pütnitz 

14. Anfragen/Mitteilungen 

nicht öffentlicher Teil 

15. Beschlussvorlage 11/11-(09-14) - Vertragsverlängerung zum Übernahmevertrag zur Träger-
schaft des Deutschen Bernsteinmuseums Ribnitz-Damgarten 

16. Beschlussvorlage 11/12-(09-14) - Vertragsverlängerung zum Übernahmevertrag zur Träger-
schaft des Freilichtmuseums Klockenhagen 

17. Beschlussvorlage 11/13-(09-14) - Veräußerung von Liegenschaften 

18. Auskünfte/Mitteilungen 

 
Ribnitz-Damgarten, 18. Februar 2011 

Manfred Gerth, Stadtpräsident 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

gemäß § 45 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 6  

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) 
 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Straßenbauamt Stralsund, Greifswalder  

Chaussee 63 b, 18439 Stralsund, gibt bekannt, dass für die Brückenbaumaßnahme  

 

L 22 

Brücke Hirschburg über den Wallbach 
 

auf ein formelles Planfeststellungsverfahren im Sinne des § 45 Abs. 1 StrWG-MV gemäß § 45 Abs. 6  

StrWG-MV verzichtet wird. 
 

Bei der durchzuführenden Maßnahme handelt es sich um eine Veränderung des Straßenzuges von unwesent-

licher Bedeutung im Sinne des § 45 Abs. 6 StrWG-MV, da  

a. öffentliche Belange nicht berührt sind oder die erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen und 

dem Plan nicht entgegenstehen  

b.  Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen 

wurden 

c.  eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 

Eine Ausfertigung der Entwurfsunterlagen liegt im 
 

Straßenbauamt Stralsund, Greifswalder Chaussee 63 b, 18439 Stralsund, 
 

im Zeitraum vom 28. Februar 2011 bis 25. März 2011 während der Dienststunden im Vorzimmer des Amts-

leiters, Raum 263, von 
 

Montag bis Donnerstag:  08:00 Uhr - 15:30 Uhr 

Freitag:  08:00 Uhr - 14:00 Uhr  
 

sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 03831 274-0 

 

und bei der  

 

Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 
 

während der Öffnungszeiten im Stadtbauamt, Raum 203, 
 

Montag, Mittwoch: 13:00 - 16:00 Uhr  

Dienstag: 09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr  

Donnerstag: 09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr  

Freitag: 09:00 - 12:30 Uhr 
 

zur Einsichtnahme aus. 

 

Stralsund, 18. Februar 2011 

Ralf Sendrowski 

Leiter Straßenbauamt Stralsund 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Plan kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch beim 

Straßenbauamt Stralsund oder bei der Stadt Ribnitz-Damgarten schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 

werden. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen 

lassen. 
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Information des Eigenbetriebes  

“Zentrum für Abfallwirtschaft Nordvorpommern“ 

 

 
 

 

Bitte Gebührenmarken auf den Abfallbehälter kleben. 
 

In der letzten Woche war es frostfrei, so dass endlich der Gebührenaufkleber für 2011 auf den  

Deckel des Abfallbehälters geklebt werden konnte.  

 

Abfallbehälter ohne gültige Marke werden ab sofort nicht mehr entleert! 

 

Hauseigentümer, die keinen Gebührenaufkleber erhalten haben oder bei denen dieser verloren  

gegangen ist, sollten sich daher umgehend an den Eigenbetrieb wenden (Tel. 038326 46140). 

 

Für den Fall, dass eine Tonne ohne gültige Müllmarke nicht entleert wurde, bleibt nur der Kauf des 

amtlich zugelassenen Abfallsackes. Dieser kann bei der nächsten Leerung des Abfallbehälters dazu 

gestellt werden.  

 

 

 

 

Abfallgebühren und erteilter Dauerauftrag  
 

Die Abfallgebühren wurden zum 1. Januar 2011 gesenkt. Deshalb werden alle Anschluss- 

pflichtigen, die der Bank einen Dauerauftrag für die Abfallgebühren erteilt haben, gebeten, die 

Daueraufträge entsprechend des Abfallgebührenbescheides 2011 anzupassen. 

 

Vergleichen Sie ebenfalls das Kassenzeichen auf dem erteilten Dauerauftrag mit dem auf dem  

Abfallgebührenbescheid 2011 und korrigieren es gegebenenfalls. Das gültige Kassenzeichen finden 

Sie auf dem Abfallgebührenbescheid oben rechts (fett gedruckt). 
 

 

 

 

 

Grimmen, 14. Februar 2011 

Karmen Wiechmann 

Landkreis Nordvorpommern 

Eigenbetrieb "Zentrum für Abfallwirtschaft Nordvorpommern" 
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http://www.ribnitz-damgarten.de/

